Durchführungsbestimmungen der Saison 2011/2012
für die Spielklassen auf Bezirksebene 

A) Auf- und Abstiegsregelung für alle Spielklassen auf Bezirksebene:

Für die Saison 2011/2012 wurde folgende Einteilung festgelegt:

	Spielklasse
	Anzahl der Gruppen
	Gruppenstärke

	    Bezirksoberliga
	    1
	    8

	    Bezirksliga
	    2
	    8

	    Bezirksklasse A
	    4*
	    7*

	    Bezirksklasse B
	   3
	    2 x 8 / 1 x 7


* wird in der Saison 2012/2013 an die Anzahl der abgegebenen Mannschaftsmeldungen angepasst 
  (angestrebt wird eine Gruppenstärke von 8 Mannschaften – siehe Punkt 5.)

Bei der Auf- und Abstiegsregelung ist nachfolgende Reihenfolge zu beachten!

1.) Direkter Auf- und Abstieg:

Grundsätzlich steigen die Ersten der jeweiligen Gruppen als direkter Aufsteiger in die nächst höhere Spielklasse auf. Der Tabellenletzte jeder Gruppe einer Spielklasse steigt als direkter Absteiger in die nächst tiefere Spielklasse ab. 

Der Erste der Bezirksoberliga ist zur Teilnahme an der Relegationsrunde zur Bayernliga berechtigt. Diese Berechtigung geht an die nächstplatzierte Mannschaft (Platz 2 bis max. 7 der BOL) über, sobald während der Saison in mehr als einem Spiel mehr als ein Spieler mit nicht-europäischer Unionsbürgerschaft eingesetzt wurde. 

Die verbleibenden Mannschaften aus allen Gruppen einer Spielklasse werden nun in einer gemeinsamen Tabelle zusammengefaßt, geordnet nach der erbrachten Leistung (= Punkte, Spiele, Sätze ..).

War während der Saison die Gruppenstärke innerhalb einer Spielklasse unterschiedlich, so wird für jede Mannschaft der entsprechenden Spielklasse ein Quotient gebildet, indem die Anzahl der erreichten Pluspunkte durch die maximal erreichbare Punktzahl geteilt wird. Diese Quotienten bilden in absteigender Reihenfolge geordnet die Grundlage einer gemeinsamen Abschlusstabelle der Spiel​klasse. Haben mehrere Mannschaften den gleichen Quotienten und müßte von diesen Mannschaften nur ein Teil auf- / absteigen, so wird analog ein Quotient für die Spiele, Sätze und erreichte Ballpunkte berechnet und in der Tabelle berücksichtigt.

Entsteht eine Differenz in einer Spielklasse, ausgelöst dadurch, dass es mehr direkte Aufsteiger aus der unteren Spielklasse als direkte Absteiger dorthin gibt, so steigen zusätzlich so viele Mannschaften, beginnend mit dem Tabellenletzten der gemeinsamen Tabelle ab, bis diese Differenz ausgeglichen ist.

Entsteht eine Differenz in einer Spielklasse, ausgelöst dadurch, daß es mehr direkte Absteiger als direkte Aufsteiger aus der unteren Spielklasse gibt, so steigen zusätzlich so viele Mannschaften, beginnend mit dem Tabellenersten der gemeinsamen Tabelle aus der tiefer liegenden Spielklasse auf, bis diese Differenz ausgeglichen ist. 

2.) Verzicht des direkten Aufstiegs:

Verzichtet der direkte Aufsteiger einer Gruppe auf den Aufstieg, so geht das Aufstiegsrecht an den Tabellenersten der gemeinsamen Tabelle über. Lehnt dieser ebenfalls den Aufstieg ab, so geht das Aufstiegsrecht an den Zweiten der gemeinsamen Tabelle über, usw.. 

Sowohl der Verzicht, als auch die Annahme des Aufstiegs sind dem Sportwart auf dem Mannschafts​meldebogen für die nächste Saison auf dem Formular „Mannschaftsmeldung“ schriftlich zu bestätigen!

3.) Zusätzlicher Auf- und  Abstieg bei ungleicher Anzahl von Auf-/ Absteiger in / aus Bayernliga – Nord:

Für den Fall, dass von der Bayernliga-Nord mehr Absteiger in die Bezirksoberliga kommen als Mannschaften von dort aufsteigen, steigen dadurch weitere Mannschaften aus der Bezirksoberliga in die Bezirksliga ab. Dies bedingt automatisch, dass weitere Mannschaften in die jeweils darunterliegende Spielklasse absteigen müssen. Dies regelt ebenfalls die gemeinsame Tabelle der jeweiligen Spielklasse. D.h., so viele Mannschaften, die nach dem bis jetzt durchgeführten Auf- /Abstiegsverfahren an das Tabellenende der gemeinsamen Tabelle gerutscht sind, steigen beginnend mit dem nun Tabellenletzten bis zum Erreichen der alten Spielklassestärke zusätzlich ab. 

Tritt der umgekehrte Fall ein, d.h. es steigen mehr Mannschaften in die Bayernliga-Nord auf als ab, steigen zusätzlich so viele Mannschaften bis zum Erreichen der alten Spielklassenstärke auf, die nach dem bis jetzt durchgeführten Auf- /Abstiegsverfahren am Tabellenanfang der gemeinsamen Tabelle der jeweils tiefer liegenden Spielklasse stehen, beginnend mit dem Tabellenersten. Verzichtet eine Mannschaft auf den Aufstieg, so wird dieses nachträgliche Aufstiegsrecht an den jeweils Nächstplatzierten der gemeinsamen Tabelle der tiefer liegenden Spielklasse weitergegeben. 

Sowohl der Verzicht, als auch die Annahme des Aufstiegs sind dem Sportwart auf dem Mannschafts​meldebogen für die nächste Saison auf dem Formular „Mannschaftsmeldung“ schriftlich zu bestätigen!

 4.) Nachträglicher Aufstieg bei Rückzug einer Mannschaft aus einer Spielklasse

Wird eine Mannschaft bei Abgabe der Mannschaftsmeldung zurückgezogen, so wird der freiwerdende Platz in der entsprechenden Spielklasse mit derjenigen Mannschaft aufgefüllt, die nach dem bis jetzt durchgeführten Auf- /Abstiegsverfahren am Tabellenanfang der gemeinsamen Tabelle der jeweils tiefer liegenden Spielklasse steht. Verzichtet diese Mannschaft auf den Aufstieg, so wird dieses nachträgliche Aufstiegsrecht an den jeweils Nächstplatzierten der gemeinsamen Tabelle der tiefer liegenden Spielklasse weitergegeben.

Sowohl der Verzicht, als auch die Annahme des Aufstiegs sind dem Sportwart auf dem Mannschafts​meldebogen für die nächste Saison auf dem Formular „Mannschaftsmeldung“ schriftlich zu bestätigen!

5.) Zusätzlicher Auf- und Abstieg bei Reduzierung/Aufstockung einer Spielklasse

Bei angekündigten Reduzierungen steigen nun zusätzlich, beginnend mit dem Tabellenletzten, die Mannschaften ab, die nach dem bis jetzt durchgeführten Auf- /Abstiegsverfahren am Tabellenende der gemeinsamen Tabelle stehen, und zwar so viele Mannschaften, um wieviel die betreffende Spielklasse reduziert werden soll.

Bei angekündigten Aufstockungen der Spielklasse, steigen nun zusätzlich, beginnend mit dem Tabellenersten, die Mannschaften auf, die nach dem bis jetzt durchgeführten Auf- /Abstiegsverfahren am Tabellenanfang der gemeinsamen Tabelle der tiefer liegenden Spielklasse stehen und zwar so viele Mannschaften, um wieviel die betreffende Spielklasse aufgestockt werden soll. Verzichtet eine Mannschaft, so wird dieses nachträgliche  Aufstiegsrecht an den jeweils Nächstplatzierten der gemeinsamen Tabelle der tiefer liegenden Spielklasse weitergegeben. 

Für Saison 2012/2013:

Ziel ist es, die Bezirksklasse A in 4 Gruppen mit jeweils 8 Mannschaften aufzuteilen. Da viele Mannschaften der Bezirksklasse B häufig nicht aufsteigen wollen, wird den ursprünglich nach Punkt 1 abgestiegenen Mannschaften aus der Bezirksklasse A die Möglichkeit gegeben, dennoch in die Bezirksklasse A (wieder)aufzusteigen. Die betroffenen Mannschaften werden hierzu an das Ende der gemeinsamen Tabelle der Bezirksklasse B je nach erreichter Punktzahl gestellt und können bei Aufstiegsverzicht der vor Ihnen platzierten Mannschaften aufsteigen.
Sowohl der Verzicht, als auch die Annahme des Aufstiegs sind dem Sportwart auf dem Mannschafts​meldebogen für die nächste Saison auf dem Formular „Mannschaftsmeldung“ schriftlich zu bestätigen!

Gruppeneinteilung nach Meldung der Mannschaften für die jeweilige kommende Saison

Nach dem vollzogenen Auf- /Abstiegsverfahren, d.h. wenn die Spielklassen in ihrer Stärke komplett sind, wird vom Spielausschuß eine neue Gruppeneinteilung vorgenommen. Alle Mannschaften, die für die anstehende Saison gemeldet haben, werden aufgrund ihrer geographischen Lage so in Gruppen zusammengefasst, dass sich die Anfahrtswege auf ein Minimum reduziert. 

B) Meldung der Mannschaftsaufstellung 

Die Mannschaftsaufstellungen (Rückrunde) sind bis 31.12.11 (Poststempel) komplett auf Original–Meldebögen oder deren Kopie gemäß § 40 (1) BBV SpO in einfacher Ausfertigung an den Sportwart des Bezirks Mittelfranken zu senden. 

Bitte bei der Meldung § 39 Nr. 2c BBV-SpO beachten: „Die Aufnahme des Spielers in die Mannschaftsmeldung ist frühestens dann möglich, wenn die Startausweisanforderung bei der BBV-Geschäftsstelle eingegangen ist.“ Wird im Feld Spielerpassnummer „beantragt“ eingetragen, so ist zur Vermeidung von Missverständnissen das Datum mit anzugeben, an dem der Antrag auf Erteilung einer Spielerlaubnis an die BBV-Geschäftsstelle gesandt wurde.

In diesem Zusammenhang wird auf die Ordnungsgebühr (s.u.) verwiesen, die Versäumnisse nicht gemeldeter Namensänderungen (z.B. Heirat) zur Aktualisierung der BBV-Spielerbestandliste ahndet. 
Nicht eingetragene Passnummern werden ebenfalls mit einer Ordnungsgebühr belegt. 
C) Wertungen von Spielen

Für den Mannschaftskampf als kampflos verloren (0:8) wird ein Spiel in folgenden Fällen gewertet:

a. wenn nicht spielberechtigte Spieler im Sinne der BBV-SpO eingesetzt werden. 
Hierbei handelt es sich z.B. um Spieler, 
- die sich bereits in einer höheren Spielklasse festgespielt haben oder, 
- die keinen gültigen Spielerpass für den betroffenen Verein besitzen oder
- die in der namentlichen Mannschaftsmeldung nicht aufgeführt sind oder
- die an einem Kalendertag in mehreren Mannschaften gestartet sind (vgl. BBV-SpO § 41 Nr. 7 (3)
  hierbei ist auch Buchstabe D) letzter Absatz zu beachten!!
b. wenn die Halle nicht der Zulassung durch den BBV hinsichtlich der Abstandsmaße der Felder entspricht und der Gegner seinem Protest auf dem Spielberichtsbogen vermerkt.

c. solange im Saisonverlauf Rechnungen des BBV-Mfr. durch den Verein nicht beglichen sind. 

d.   Einladungen zu Spielen nicht gemäß BBV-SpO verschickt werden (u.a.  10 Tagefrist !!)

D) Spielverlegungen

Die Spieltermine des Spielplanes sind grundsätzlich bindend. Die Anfangszeiten ergeben sich aus BBV SpO § 38 (2). Bei Spielverlegungen § 38 (3) der BBV SpO beachten.

Allen Vereinen wird in der Anlage ein Formblatt mitgeliefert, mit dem die Zustimmung des gegnerischen Vereins, bei Verlegungen von Spielen vor dem angesetzten Spieltermin, einzuholen ist. Eine Genehmigung der zuständigen Spielleitende Stelle kann dabei entfallen. Da bei Erstellung des Spielplans es nicht immer möglich ist, alle Terminwünsche der Vereine zu berücksichtigen, sollten Verlegungswünsche frühzeitig zwischen den beteiligten Mannschaften/Vereinen abgeklärt werden (Formblatt!!!)
Verlegungen nach dem offiziellen Termin sind grundsätzlich nicht möglich. Auch bei Verlegung durch Einsatz eines Spielers als Schiedsrichter (ReLi oder BuLi) ist unbedingt eine Vorverlegung anzustreben. Werden Spiele nach dem offiziellen Spieltermin ausgetragen und es liegt keine schriftliche Genehmigung der Spielleitenden Stelle vor, wird das Spiel für beide Mannschaften als verloren gewertet. 
Neu ab 2011/2012:

Verlegte Spiele werden hinsichtlich des Einsatzes der Spieler/innen gem. Bezirkstagsbeschluss (2011) bewertet, als ob das Spiel am offiziellen Spieltermin gem. Spielplan stattgefunden hat (siehe auch Nr. 4 im Anhang zu den Durchführungsbestimmungen). 
Für Spieler/innen mit Jugendfreigabe ist diese Regelung analog anzuwenden.
E) Mannschaftsaufstellung

Aufgrund besonderer Vorkommnisse in der Bayernliga (2009/2011) können durch den Spielausschuss nach § 40 Nr. 1 BBV-SpO gem. ihrer Spielstärke zu tief eingestufte Spieler/innen für höhere Mannschaften gesperrt werden. 

Alternativ kann der Spielausschuss die namentlichen Mannschaftsaufstellung auch durch einen speziellen Vermerk ergänzen und damit den Einsatz von Spieler/innen in einer höheren Mannschaft modifizieren.
Spieler, die gem. eines solchen Vermerkes in einer höheren Mannschaft zum Einsatz kommen, sind hinsichtlich der Festspielregelung (§ 41 Nr. 7 (2) BBV-SpO) weiterhin jedoch als Ersatzspieler zu betrachten. 
Beispiele u. nähere Details dazu sind im Anhang zu den Durchführungsbestimmungen unter Nr. 2. angegeben.
F) Bälle

Gespielt wird mit vom BBV zugelassenen Natur-Federbällen, die der Heimverein zu stellen hat.

G) Ergebnismeldung

Die Spielberichte sind auf den Formularen des BBV binnen 24 Stunden nach dem angesetzten Spieltermin per Post (weißer und roter Spielberichtsbogen), bzw. per Fax oder Email an die zentrale Ergebnisstelle zu senden.

H) Einsatz von Spielern/-innen mit nicht-europäischer Unionsbürgerschaft

Aufgrund der Änderungen der BBV-SpO für die Saison 2011/2012 gilt in Mittelfranken nicht mehr die Möglichkeit des uneingeschränkten Einsatzes von Spielern mit nicht-europäischer Unionsbürgerschaft (wie es noch in der Saison 2010/2011 möglich war), sondern es gilt hierfür der 
§ 39 der BBV-SpO. Sog. Badmintondeutsche können auf Antrag (BBV-Formular) die Zulassung und damit die Spielberechtigung erhalten. 
I) Ordnungsgebühren 

	Anlass
	Liga
	Euro

	Zurückziehen einer Mannschaft
	alle
	80.-

	Schuldhaftes Nichtantreten 

ein schuldhaftes Nichtantreten in diesem Sinn liegt auch bei Einsatz von nicht spielberechtigten Spielern/innen vor (siehe  C) Nr. a)
	alle
	50.-

	Spielberichtsbogen:
	
	

	Verkehrte Doppel- oder Einzelaufstellung
	alle
	10,-

	Verwendung falscher Ergebnismeldebögen
	alle
	  10.-

	Nichteinsenden oder verspätetes Einsen​den der Ergebnismeldung an die Zentrale Ergebnisstelle
	alle
	10.-

	Fehlender Vorname bei Namensgleichheit gem. Mann​schafts​​meldebogen (neu 10/11)
	alle
	10,-

	Meldebogen für Mannschaftsaufstellung:
	
	

	Fehlende Pass-Nummer(n) (neu 10/11)
	alle
	5,-

	Nicht gemeldete Namensänderung (z.B. durch Heirat) an BBV-Geschäftsstelle zur Aktualisierung der Spieler​bestandsliste 
	alle
	5,-


J) Zentrale Ergebnisstelle

Volker Muck, Krämerstr. 20, 91207 Lauf, Tel. 09123/99 88 95, Fax-Nr. 09123/99 88 96
K) Sonstiges
Die Bestimmungen der BBV-SpO gelten uneingeschränkt. Die aktuelle Fassung der BBV-SpO ist auf der Homepage des Bay. Badminton Verbandes (www.bayern-badminton.de -- BBV-Organisation -- Satzung und Ordnungen) verfügbar.
Der Anhang zu diesen Durchführungsbestimmungen regelt weitere Details und ist als Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zu beachten.
